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Editorial
Liebe Haslacher-
innen, 
liebe Haslacher, 
ganz ehrlich, wer 
hätte es vor Wo-
chen für möglich 
gehalten, dass 
wir in diesen Zei-

ten eine kriegerische Auseinander-
setzung in Europa erleben müssen. In 
nur etwas mehr als 1.000 km Entfer-
nung tobt seit Tagen ein furchtbarer 
Krieg, den die Russische Föderation 
durch ihren Angriff auf ukrainisches 
Territorium begonnen und zu verant-
worten hat. Und alle wissen: Dieser 
Krieg wird keine Sieger haben!

Die Bilanz nach wenigen Tagen ist 
erschütternd und macht uns alle fas-
sungslos. Es gibt tausende Verletzte 
und Tote sowie rund 1,5 Millionen 
Menschen, die bereits aus der Ukra-
ine geflüchtet sind. Jene Menschen, 
die nicht aus dem Land kommen, lei-
den unter Todesangst und Unterver-
sorgung. 

Österreich hat eine lange Tradition, 
wenn es darum geht, Menschen in 
Not und auf der Flucht zu helfen. Als 
Bürgermeister habe ich dem Roten 
Kreuz (vom Land OÖ für die Flücht-
lingshilfe beauftragt) bereits die Un-
terstützung der Gemeinde Haslach 

UKRAINE-KRIEG
Jetzt braucht es unsere Hilfe!

Freundliche Grüße, Ihr

BR Dominik Reisinger 
Bürgermeister

bei der Versorgung von durchreisen-
den Kriegsflüchtlingen zugesagt. Es 
wird aber auch notwendig sein, vor 
allem Frauen und Kinder mittelfristig 
aufzunehmen und ihnen bestmög-
lich ein Leben in Sicherheit zu ermög-
lichen. Dazu braucht es auch die Hilfe 
der österreichischen Bevölkerung. 
Wer ein Privatquartier für Flüchtlinge 
anbieten möchte, kann das unter fol-
genden E-Mailadressen anmelden:

nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at 
oder 

nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at 

Gerne können Sie sich auch an die 
Gemeinde Haslach wenden. Wir wer-
den Sie bestmöglich unterstützen. 

Wie kann sofort geholfen werden?
Entweder mit Geldspenden an das 
Spendenkonto der Volkshilfe Öster-
reich:
IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400 
Verwendungszweck „Nothilfe Ukrai-
ne“ 

oder mit Sachspenden direkt an den 
Volkshilfeshop in 4150 Rohrbach, 
Bahnhofstraße 27. Dringend ge-
braucht werden Baby-Hygieneartikel 
und Windeln, Hygieneartikel für Frau-
en, Verbandsmaterial, Wolldecken, 
Schlafsäcke, Stirnlampen mit Batteri-
en, original verpackte fiebersenkende 

Schmerzmittel und Antibiotika sowie 
Blutdruckmittel und nicht verderbli-
che Lebensmittel (Konserven).

Liebe Haslacherinnen und Haslacher, 
diese Menschen brauchen jetzt unse-
re Solidarität und Hilfe. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung.
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Stellenausschreibung
Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 28. Februar 2022 wird gemäß §§ 8 – 11 des Oö. Gemeinde-
Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002, LGBl. 52/2002 idgF. von der Marktgemeinde Haslach an der Mühl folgender 
Dienstposten zur Besetzung ausgeschrieben:

Teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft
(Vertragsbedienstete/r)

Dienstbeginn: 1. Mai 2022

Beschäftigungsausmaß: 34 Wochenstunden (Teilzeit, 85 %). 

Bewertung und Art des Dienstpostens: 
•	 Entlohnung	in	Funktionslaufbahn	GD	25	des	Oö.	GDG	2002	(Gehaltsstufe	1	mind.	1.588,99	€	brutto	bei	85%	Be-

schäftigungsausmaß) 
•	 Bei	anrechenbaren	Vordienstzeiten	nach	den	Bestimmungen	des	Oö.	GDG	2002	kann	sich	auch	eine	entspre-

chend höhere Entlohnung ergeben
•	 Das	Dienstverhältnis	wird	vorerst	befristet	auf	sechs	Monate	(Probezeit)	eingegangen,	bei	entsprechendem	Ver-

wendungserfolg Verlängerung auf unbestimmte Zeit.

Aufgabenbereich:
•	 Sämtliche	Reinigungsarbeiten	 in	Gebäuden	und	Anlagen	der	Gemeinde	(Gemeindeamt,	öffentliche	WC-Anla-

gen, Bauhof, u.a.)
•	 Reinigung	 sowie	 Aufsicht	 von	 ReinigungshelferInnen	 im	 Tourismus-	 und	 Kulturzentrum	 Haslach	 (Veranstal-

tungssäle, Musikschule, etc.)
•	 Es	wird	besonders	darauf	hingewiesen,	dass	die	Dienstzeit	werktags	 täglich	vor	bzw.	nach	Dienstschluss	des	

Gemeindeamtes liegt. Dienstverrichtungen können auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (bspw. nach Ver-
anstaltungen im TuK am Wochenende, bei Märkten, etc.) anfallen.

Allgemeine Aufnahmebedingungen (nach § 17 Oö. GDG 2002 idgF):
•	 Österreichische	Staatsbürgerschaft	(bzw.	Staatsangehörigkeit	eines	Landes,	dessen	Angehörigen	auf	Grund	von	

Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
sind wie Inländern) 

•	 die	volle	Handlungsfähigkeit	sowie	die	persönliche,	insbesondere	die	gesundheitliche	und	fachliche	Eignung	für	
die Erfüllung der Aufgaben

•	 abgeleisteter	Präsenz-,	Ausbildungs-	oder	Zivildienst	bei	männlichen	Bewerbern,	sofern	geeignet

Besondere Aufnahmevoraussetzungen:
•	 Berufserfahrung	in	der	Reinigung	und	Kenntnisse	im	Umgang	mit	Reinigungsmitteln
•	 Selbstständigkeit,	Genauigkeit,	Verlässlichkeit,	Sinn	für	Sauberkeit	und	Ordnung,	körperliche	Belastbarkeit
•	 Bereitschaft	zur	Teamarbeit	und	zu	eventuellen	Mehrdienstleistungen
•	 Gutes Auftreten und Freundlichkeit im Umgang mit der Bevölkerung

Erwünschte Voraussetzungen:
•	 Bereitschaft	zur	stundenweisen	Betreuung	/	Arbeitsaufsicht	von	HelferInnen	im	Reinigungsdienst
•	 Bereitschaft	zur	fallweisen	Aushilfe	im	Bereich	der	Schulreinigung

Die Bewerbung ist samt den entsprechenden Unterlagen (Lebenslauf mit Foto, Staatsbürgerschaftsnachweis, Ab-
schlusszeugnisse, Ausbildungsnachweise, Dienstzeugnisse) an das Marktgemeindeamt Haslach an der Mühl, 4170 
Haslach an der Mühl, Marktplatz 45, zu richten und muss bis spätestens Freitag, 25. März 2022, 12:00 Uhr schrift-
lich oder per E-Mail (gemeinde@haslach.ooe.gv.at) eingelangt sein. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne das Markt-
gemeindeamt Haslach an der Mühl, Tel.: (07289) 717 50.

Das Auswahlverfahren erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen des §§ 8 ff Oö. GDG 2002 idgF (Objektivie-
rungsverfahren, Vorstellungsgespräch, Tests, etc.). Allfällige im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Aus-
wahlverfahren anfallende Kosten werden nicht ersetzt.

BR Dominik Reisinger 
Bürgermeister


